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b) die vom Minister der Finanzen aufgestellten Kon
trollziffern für die Aufstellung der Haushalts
planentwürfe der Ministerien, Staatssekretariate 
und der Bezirke zu bestätigen;

c) den vom Minister der Finanzen aufgestellten Ent
wurf des Gesetzes über den Staatshaushaltsplan 
zu beraten und an die Volkskammer zur Beschluß
fassung weiterzugeben;

d) Verordnungen über die Durchführung des Haus
haltsplanes zu erlassen, wenn besondere Maß
nahmen für seine Erfüllung erforderlich werden;

e) Bestimmungen zur Überbrückung vorübergehender 
Kassenschwierigkeiten bei der Durchführung des 
Haushaltsplanes der Republik und der Bezirke zu 
erlassen;

f) in unbedingt notwendigen Fällen über die Um
setzung von Haushaltseinnahmen und -ausgaben 
von einem Einzelplan in einen anderen im Haus
haltsplan der Republik zu beschließen;

g) über die Haushaltsreserve, Mehreinnahmen und 
die echten Einsparungen des Republikhaushalts zu 
verfügen;

h) die von den Ministern und Staatssekretären 
eingereichten und mit der Stellungnahme des 
Ministers der Finanzen versehenen Vierteljahres
und Jahresabschlüsse der ihnen unterstellten Be
triebe der volkseigenen Wirtschaft zu prüfen und 
zu bestätigen;

i) die vierteljährlichen Berichte des Ministers der 
Finanzen über die Erfüllung des Staatshaushalts
planes zu prüfen und über die Maßnahmen für die 
Erfüllung und Übererfüllung des Staatshaushalts
planes zu beschließen;

k) den Jahresrechenschaftsbericht über die Erfüllung 
des Staatshaushaltsplanes zu prüfen und an die 
Volkskammer zur Beschlußfassung weiterzugeben. §

§ 13
Dem Rat des Bezirkes obliegt:
a) die Termine festzulegen, zu denen die Haushalts

planentwürfe der Abteilungen des Rates des Be-' 
zirkes und die Haushaltsplanentwürfe der Räte 
der Kreise dem Rat des Bezirkes vorzulegen sind;

b) den Räten der Kreise Kontrollziffern über die Auf
stellung ihrer Haushaltsplanentwürfe zu über
geben;

c) den von der Finanzabteilung vorgelegten Haus
haltsplanentwurf des Bezirkes einschließlich der

. Finanzpläne und des Abgabenplanes zu prüfen und 
an das Ministerium der Finanzen weiterzuleiten;

d) den Vorschlag über die Aufteilung der Einnahme
quellen auf Bezirke, Kreise und Gemeinden auf
zustellen und an das Ministerium der Finanzen 
weiterzuleiten;

e) den Haushaltsplanentwurf des Bezirkes auf Grund 
des Von der Volkskammer beschlossenen Gesetzes 
über den Staatshaushaltsplan zu berichtigen, den 
Beschluß über den Haushaltsplan des Bezirkes vor
zubereiten und dem Bezirkstag zur Beschlußfassung 
vorzulegen;

f) den Haushaltsplan des Bezirkes durchzuführen;
g) über die Verwendung der Haushaltsreserve, der 

Mehreinnahmen sowie solcher Einsparungen zu 
beschließen, die auf örtlicher Initiative beruhen;

h) die von den Abteilungen des Rates des Bezirkes 
eingereichten und mit der Stellungnahme des Lei
ters der Abteilung Finanzen versehenen Viertel
jahres- und Jahresabschlüsse der ihnen unterstell
ten Betriebe der volkseigenen Wirtschaft zu prüfen 
und zu bestätigen;

i) die Einziehung aller Abgaben und sonstigen Ein
nahmen verantwortlich anzuleiten und durch
zuführen;

k) die richtige und rechtzeitige Überweisung der 
Steueranteile durch die Räte der Kreise zu 
kontrollieren;

l) in unbedingt notwendigen Fällen über die Um
setzung von Haushaltseinnahmen und -ausgaben 
von einem Einzelplan auf den anderen für den 
Haushaltsplan des Rates des Bezirkes zu be
schließen;

ml die vierteljährlichen Berichte des Leiters der Ab
teilung Finanzen zu prüfen und über Maßnahmen 
für die Erfüllung und Übererfüllung des Haus
haltsplanes des Bezirkes zu beschließen;

n) die Termine festzulegen, zq denen der Jahres
rechenschaftsbericht über die Erfüllung des Haus
haltsplanes des Bezirkes dem Rat des Bezirkes 
vorzulegen ist;

o) den Jahresrechenschaftsbericht des Leiters der Ab
teilung Finanzen über die Erfüllung des Haus
haltsplanes des Bezirkes zu prüfen und an den 
Bezirkstag zur Beschlußfassung weiterzuleiten.

§ 14
Dem Rat des Landkreises obliegt:
a) die Termine für die Aufstellung der Haushalts

planentwürfe der Abteilungen des Rates des Krei
ses und der Räte der Gemeinden festzulegen;

b) die Kontrollziffern an die Räte der Gemeinden für 
die Aufstellung der Haushaltspläne zu übermitteln;

c) den von der Finanzabteilung vorgelegten Haus
haltsplanentwurf des Kreises einschließlich der 
Finanzpläne und des Abgabenplanes zu prüfen und 
an den Rat des Bezirkes weiterzuleiten;

d) einen Vorschlag für die Aufteilung der Einnahme
quellen auf Kreis und Gemeinden aufzustellen und 
an den Rat des Bezirkes weiterzuleiten;

e) den Haushaltsplanentwurf des Kreises auf Grund 
des Beschlusses des Bezirkstages über den Haus
haltsplan des Bezirkes zu berichtigen, den Be
schluß über den Haushaltsplan des Kreises vor
zubereiten und an den Kreistag zur Beschluß
fassung weiterzuleiten;

f) den Haushaltsplan des Kreises durchzuführen;
g) die von den Abteilungen des Rates des Kreises 

eingereichten und mit der Stellungnahme des 
Leiters der Abteilung Finanzen versehenen Viertel
jahres- und Jahresabschlüsse der ihnen unterstell
ten Betriebe der volkseigenen Wirtschaft zu 
prüfen und zu bestätigen;

h) alle Abgaben und sonstigen Einnahmen ein
zuziehen;

i) in unbedingt notwendigen Fällen über die Um
setzung von Haushaltseinnahmen und -ausgaben 
von einem Einzelplan auf den anderen für den 
Haushaltsplan des Rates des Kreises zu beschließen;


